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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,
in diesem Heft stellen sich die bei-
den neuen Vorstandsmitglieder
vor, die Kollegen Dr. Halm und
Rand. Anläßlich der letzten Vor-
standswahlen hatten mein Vize-
präsident, Herr Kollege Haag, so-
wie Frau Kollegin Hussung nicht
wieder kandidiert. Neuer Vizeprä-
sident wurde Herr Kollege Beeck.
Ich wünsche uns allen ein erfolg-
reiches Gelingen, wobei wir auch
auf Ihre Initiativen und Ihre Mit-
arbeit angewiesen sind.

Dies betrifft auch
die „gesellschaft-
lichen“ Anlässe.
Die Drachenboot-
Crew der Strafver-
teidiger „Team
Freispruch“ wäh-
rend des Saar-
spektakels war
von der Personen-
zahl her begrenzt.
Nicht begrenzt –
und mehr Zulauf
hätten wir uns
gewünscht – wa-

ren das Sommerfest im Hinterhof
der Justiz und der Juristenball.
Hier wird sich im kommenden
Jahr der SAV verstärkt in die Or-
ganisation und Durchführung ein-
bringen, bislang wurde dies über-
wiegend vom Richterbund, insbe-
sondere der Staatsanwaltschaft,
geleistet. Aus meiner Sicht sind
derartige Gemeinschaftsveran-
staltungen ein wichtiger Ort, um
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in Kontakt zu treten mit „der an-
deren Seite“ des Richtertisches,
ohne Roben- und sonstigen
Zwang. Wir – Sie – sollten dies
nutzen.
Weitere Veränderungen hat es ge-
geben, und zwar in der Geschäfts-
stelle des SAV. Unsere beiden bis-
herigen Mitarbeiterinnen sind –
recht überraschend und kurzfri-
stig – auf eigenen Wunsch aus-
geschieden. Glücklicherweise
konnten wir sehr schnell und
ohne Übergangsvakanz die Stel-
len neu besetzen. Neue Ge-
schäftsführerin der SAV Service-
GmbH ist Frau Saskia Hölzer, in der
Vereinsorganisation wird sie un-
terstützt von Frau Sarah Schwei-
zer. Schauen Sie doch mal auf der
Geschäftsstelle im LG vorbei und
machen Sie sich ein eigenes Bild!
Wenn Sie dieses Heft in Händen
halten, wird unsere außerordent-
liche Mitgliederversammlung  vom
27.09.05 schon durchgeführt
worden sein. Näheres zu deren
Ergebnis sowie der Beschluss-
fassung auf DAV-Ebene zur Wer-
bekampagne erfahren Sie entwe-
der (auf Nachfrage) von mir per-
sönlich, oder aber im nächsten
Heft, Ihr

Olaf Jaeger
(Präsident)
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Drachenbootrennen mit „Team Freispruch“

Freitag, 5. August, Saarspektakel,
Drachenbootrennen. 80 Mannschaften
stellen sich dem Wettkampf. Über
Lautsprecher werden sie aufgerufen:
„Team Freispruch an den Start“. Gut se-
hen sie aus, die 17 Saarländischen An-
wältinnen und Anwälte, 16 am Paddel,
eine an der Trommel. Schwarze Radler-
hosen, blaue Kappen und blaue Shirts
mit dem Aufdruck „Team Freispruch“
Sie fahren hoch von der Wilhelm-Hein-
rich-Brücke zum Start unter der Alten
Brücke, vorbei an ca. 30.000 Zuschau-
ern. Bahn 2 neben 3 anderen Drachen-
bootmannschaften. „Are you ready,
attention, go“ das Startkommando. 250 Meter
liegen vor ihnen und dafür haben sie trainiert,
seit Monaten.

Teamchef Armin Dietzen hat sie motiviert. Seit
April jeden 2. Montag, seit Juni jeden Montag,
19.00 Uhr Training. Und das Training ist hart.
Immer wieder neu sich überwinden. Auf den
Vordermann achten, Harmonie im Boot, gleich-
mäßig paddeln, Kondition aufbauen, Kraft in die

Arme bekommen. Immer schneller wird das
Boot, immer harmonischer wird das Boot. Die
Mannschaft wächst zusammen. Man ist stolz
auf sich und die Mannschaft. 17 Individualisten
sind ein Team geworden. Und nach der Arbeit
das Vergnügen. 21.00 Uhr nach jedem Training:
das Team sitzt beim „Feuchten Ludwig“ am gro-
ßen Tisch, alle sind sie da. Essen, trinken, fach-
simpeln, tolle Stimmung, lustig sind sie.

„Are you ready, attention, go“ das
Startkommando. 250 Meter liegen vor
ihnen. Ca. 30.000 Zuschauer entlang
der Saar feuern die Mannschaften an.
Eine tolle Kulisse, ein wahnsinniges
Getöse. Und sie sind dabei, mitten
drin, die Saarländischen Anwältinnen
und Anwälte, das Team Freispruch. Sie
geben alles, so wie man sie kennt.

Sie haben nicht gesiegt, aber sie ha-
ben gewonnen: an Sympathie im Land
für ihren Berufsstand.

Walter Teusch
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Personalia

Thomas Rand (Dillingen/Saar)
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

kanzlei@rand-und-rand.de

• Jahrgang 1970
• Jurastudium an der Universität des Saarlandes,
• Referendariat beim Saarländischen Oberlandesgericht,
• 1998 bis 2001 Regionalbeauftragter Forum Junge

Anwaltschaft für das Saarland,
• 1999 Rechtsanwalt in Saarbrücken als Mitarbeiter

einer steuer-, wirtschafts- und insolvenzrechtlich
orientierten Anwaltskanzlei

• 2001 Gründungspartner der Steuerberater- und
Anwaltssozietät RAND & RAND (Dillingen)

Schwerpunkte:
Steuerrecht

• Steuerstrafverteidigung/Wirtschaftsstrafverteidigung
• Erb-/Nachfolge/Unternehmensrecht

Mitgliedschaften:
• Arbeitsgemeinschaft Steuerrecht im DAV
• Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im DAV
• Deutsche Steuerjuristische Gesellschaft
• DVEV: Deutsche Vereinigung für Erbrecht und

Vermögensnachfolge
• Saarländischer Anwaltverein
• Forum Junge Anwaltschaft

Neue Gesichter bei der SAV Service GmbH

Wie gewohnt in Zimmer 143 Landgericht und unter der  Telefonnummer 51202  
sind seit dem 18.07. bzw. 01.09.05 zu erreichen:

Frau Schweizer schloss 2005
ihre Ausbildung zur Rechtsan-
waltsfachangestellten in der
Kanzlei  Kropp- Haag- Hübinger
in Saarbrücken ab und ist seit
dem 18.07. für die Verwaltung
des SAV zuständig.

E-Mail: sarah.schweizer@saaranwalt.de

Frau Hölzer studierte in Saar-
brücken Lehramt für Gymnasi-
en, bevor sie nach Hessen zog
und dort in der Handelsagentur
ihres Mannes arbeitete. Sie hat
zwei Kinder und ist seit Septem-
ber wieder im Saarland und hier
in ihrer Funktion als Geschäfts-
führerin der Service Agentur
des SAV tätig.

E-Mail: saskia.hoelzer@saaranwalt.de

Dr. Christian Halm
Fachanwalt für Verwaltungsrecht
Fachanwalt für Versicherungsrecht
zugelassen auch am
Saarländischen OLG

dr.halm@halm-presser.de

Tätigkeitsschwerpunkt:
Landwirtschaftsrecht, Umweltrecht, Nachbarrecht

Jahrgang 1967
Studium Rechtswissenschaft, mittlere und neue-

re Geschichte an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel. Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter der Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen

1995-1996 Promotion
1998 Zulassung als Rechtsanwalt – Eintritt in

die Rechtsanwaltskanzlei Halm & Preßer
1999 Zulassung als Anwalt ad casum am bi-

schöflichen Offizialat, Trier
2000 Dozent an der Fachschule für Landwirt-

schaft in Lebach
2001 Prüfer im Fachbereich Recht der Verei-

nigung der Jäger des Saarlandes
2002 Fachanwalt für Verwaltungsrecht
2003 Dozent für den TÜV im Bereich Um-

weltrecht
2005 Fachanwalt für Versicherungsrecht
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Wir freuen uns, weitere Kolleginnen
und Kollegen begrüßen zu dürfen:

Akkaya, Rasim
Kaiserstraße 25
66111 Saarbrücken

Caroccia, Beate
Bahnhofstraße 1
66111 Saarbrücken

Di Marco, Mirco
Kaiserstraße 25
66111 Saarbrücken

Ehring, Philipp
Mainzer Straße 31
66121 Saarbrücken

Forsch, Sven
Am Tiergarten 7
66386 St. Ingbert

Hammes, Evi
Wiesbadener Straße 1
66763 Dillingen

Honecker, Elisabeth
Talstraße 33
66119 Saarbrücken

Kirnberger, Jarno
Hauptstraße 20
66557 Illingen

Klaus, Hartmut
St. Johanner Markt 27- 29
66111 Saarbrücken

Menn, Almut
Kaiserstraße 25a
66111 Saarbrücken

Rupp, Daniel
Geibelstraße 1
66121 Saarbrücken

Schneider, Eckehard
Nell- Breuning-Allee 6
66115 Saarbrücken

Spaniol, Dominic
Hammerstraße 45
66333 Saarbrücken

Sparkassen-Finanzgruppe:
Sparkassen, SaarLB, LBS und
S A A R L A N D Ve r s i c h e r u n g e n

Handy-Guthaben aufgebraucht? Probieren Sie doch einmal die clevere Lösung: Laden Sie Ihr Handy an den Geldautomaten Ihrer
Sparkasse auf. Mit Ihrer SparkassenCard. Oder als Online-Kunde mit PIN und TAN direkt am PC. Schnell und einfach, unabhängig
von Öffnungszeiten. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Jetzt neu: Prepaid-Handy online und  an den 
Geldautomaten Ihrer Sparkasse aufladen.

S
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Mitgliederversammlung
vom 29. Juni 2005
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Die Berufungsbegründungsfrist
und ihre Verlängerung

RA Thomas Berscheid |
Saarbrücken
Fachanwalt für
Versicherungsrecht

Bekanntlich hat der Gesetzgeber
im Rahmen der sog. ZPO-Reform
mit Wirkung ab dem 1.1.2002 das
Rechtsmittelrecht der ZPO voll-
ständig neu geregelt. Gegen-
stand unserer heutigen Betrach-
tung sollen die gesetzlichen Än-
derungen in bezug auf die Be-
rufungsbegründungsfrist sein.

I.

Die Frist zur Einlegung der eigent-
lichen Berufung ist als einmonati-
ge Notfrist, die mit der Zustellung
des in vollständiger Form abgefaß-
ten Urteils beginnt, spätestens
aber mit dem Ablauf von fünf
Monaten nach seiner Verkün-
dung, in § 517 ZPO im Wortlaut
unverändert geblieben; geändert
hat sich hier nur die „Hausnum-
mer“.
Völlig anders verhält es sich bei der
Berufungsbegründungsfrist. Hier
hat die Neuregelung zunächst
eine äußerst begrüßenswerte Ver-
einfachung gegenüber dem bis-
herigen Recht gebracht. Hierauf
ist vorab kurz einzugehen.
Nach § 519 II S. 2 ZPO a. F. betrug
die Begründungsfrist einen Mo-
nat; sie begann allerdings zu lau-
fen mit der Einlegung der Beru-
fung, was nicht selten zu Kompli-
kationen führte. Diese Regelung
bewirkte zunächst, daß derjenige
Berufungsführer, der sein Rechts-
mittel früh eingelegt hatte, sich
damit automatisch die Berufungs-
begründungsfrist entsprechend
verkürzte. Konsequent neigten
die Berufungskläger und ihre An-
wälte durchweg dazu, die Frist zur
Einlegung der Berufung bis auf

den letzten Tag auszuschöpfen,
wodurch die Gefahr der Frist-
versäumnis, etwa bei längeren
Postlaufzeiten bei auswärtigen
Gerichten, automatisch anstieg.
Hinzu kam die Ungewißheit, daß
der Berufungsanwalt häufig nicht
wußte, wann genau seine Rechts-
mittelschrift beim Berufungsge-
richt eingegangen war, weshalb
die Notierung der Berufungs-
begründungsfrist teils unterblieb,
teils fehlerhaft erfolgte.
Diese nicht seltenen Komplikatio-
nen sind durch die Neufassung des
Gesetzes Vergangenheit. Nun-
mehr beträgt die Frist zur Beru-
fungsbegründung einheitlich
zwei Monate, sie beginnt nun –
nicht anders als die Berufungsfrist
selbst – mit der Zustellung des in
vollständiger Form abgefaßten
Urteils, spätestens aber mit Ablauf
von fünf Monaten nach seiner
Verkündung. Die neue Regelung
ermöglicht es dem Berufungs-
anwalt, schon bei der Zustellung
des Urteils alle maßgeblichen Fri-
sten sicher zu erfassen. Das Da-
tum der Berufungseinlegung
spielt für die Berufungsbegrün-
dungsfrist keine Rolle mehr.
Insoweit ist die Neuerung daher
uneingeschränkt positiv zu bewer-
ten.

II.

Geändert wurden allerdings auch
die Regeln über die Verlänge-
rungsmöglichkeiten hinsichtlich
der Berufungsbegründungsfrist.
Die bisherige Regelung in § 519 II
S. 3 ZPO a. F. hatte sich bewährt:
Hiernach konnte die Begrün-
dungsfrist vom Vorsitzenden auf
Antrag verlängert werden, wenn
nach seiner freien Überzeugung
der Rechtsstreit durch die Verlän-
gerung nicht verzögert wurde

bzw. wenn der Berufungskläger
erhebliche Gründe darlegte. Im
Unterschied hierzu gilt nunmehr
nach § 520 II S. 2 u. 3 ZPO folgen-
des:

„Die Frist kann auf Antrag von
dem Vorsitzenden verlängert
werden, wenn der Gegner ein-
willigt. Ohne Einwilligung kann
die Frist um bis zu einen Mo-
nat verlängert werden, wenn
nach freier Überzeugung des
Vorsitzenden der Rechtsstreit
durch die Verlängerung nicht
verzögert wird oder wenn der
Berufungskläger erhebliche
Gründe darlegt.“

Auf den ersten Blick scheint sich
nichts Wesentliches geändert zu
haben, bei genauerem Hinsehen
sind die Unterschiede jedoch gra-
vierend.

1.

Während nach altem Recht die
Verlängerungsmöglichkeit hin-
sichtlich ihrer Dauer nicht geregelt
war, mithin – in Abhängigkeit von
der Begründung des Verlänge-
rungsantrages – im pflichtgemä-
ßen Ermessen des Vorsitzenden
stand, der bei entsprechender
Begründung auch mehrfach ver-
längern konnte, beschränkt sich
die Verlängerungsmöglichkeit
nunmehr grundsätzlich auf einen
Zeitraum „um bis zu einen Mo-
nat“, für den Fall, daß eine Verzö-
gerung nicht eintritt bzw. daß
erhebliche Gründe dargelegt wer-
den. Insoweit hat sich daher nichts
geändert bis auf die Begrenzung
auf maximal einen Monat.
Da jede Fristverlängerung regel-
mäßig zu einer Verzögerung füh-
ren kann, ist dringend anzuraten,
im Verlängerungsantrag erhebli-
che Gründe darzulegen.
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Auch wenn die Rechtsprechung
– nicht anders als im früheren
Rechtszustand – an die „erhebli-
chen Gründe“ überwiegend kei-
ne übertriebenen Anforderungen
stellt, empfiehlt es sich immer, die-
se Gründe plausibel aufzuzählen
und die Richtigkeit anwaltlich zu
versichern. Regelmäßig ausrei-
chend ist die Geltendmachung
anwaltlicher Arbeitsüberlastung,
urlaubsbedingter Abwesenheit
des Anwaltes bzw. auch der Par-
tei, mit der die Sache besprochen
werden muß, die Einholung eines
Parteigutachtens usw. Geschieht
dies, darf der Rechtsanwalt grund-
sätzlich darauf vertrauen, daß sei-
nem ordnungsgemäß begründe-
ten und rechtzeitig eingereichten

ersten Fristverlängerungsantrag
auch stattgegeben wird. Wird die-
ses Vertrauen ausnahmsweise ent-
täuscht, ist ein Wiedereinset-
zungsgesuch regelmäßig begrün-
det.

2.

Die eigentliche Problematik der
Neuregelung liegt weniger darin,
daß nunmehr mit dem Zeitraum
von maximal einem Monat ein
Zeitrahmen verbindlich vorgege-
ben ist. Regelmäßig sollte ein Zeit-
raum von drei Monaten ab Urteils-
zustellung auch ausreichen, um
die Berufungsbegründung ord-
nungsgemäß fertigzustellen. Wird
jedoch eine weitere Fristverlänge-
rung benötigt, ist die Einwilligung

des Prozeßgegners unabdingba-
re Voraussetzung für jede weite-
re Verlängerung, und sei es auch
nur um einen einzigen Tag, dies
völlig unabhängig davon, aus
welchen Gründen die erstmals
verlängerte Frist nicht ausreicht.

Der Gesetzgeber will mit dieser
Regelung augenscheinlich weiter-
gehende Verzögerungen des Be-
rufungsverfahrens ohne und ge-
gen den Willen des Prozeßgegners
vermeiden. Dieses Ziel ist zwar
grundsätzlich anerkennenswert,
in nicht seltenen Einzelfällen geht
die rigorose Regelung jedoch si-
cherlich zu weit. Erkrankt bei-
spielsweise der Prozeßbevollmäch-
tigte des Berufungsklägers schwer
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und unerwartet wenige Tage vor
Ablauf der bereits verlängerten
Frist, ist er nach jetziger Rechtsla-
ge ausschließlich auf das Wohl-
wollen des Prozeßgegners bzw.
des Gegenanwaltes angewiesen.
Ein Anspruch auf die Einwilligung
des Gegners besteht jedenfalls
nicht. Auch kann der Berufungs-
kläger regelmäßig auf die Einwil-
ligung seines Gegners nicht ver-
trauen (vgl. BGH NJW 2004, 1742).
In Einzelfällen hilft hier lediglich
noch ein rechtzeitig gestelltes und
ausreichend begründetes Wieder-
einsetzungsgesuch.
Im übrigen steht die Erteilung der
Einwilligung grundsätzlich im Be-
lieben des Gegenanwaltes, ge-
nauer jedoch: der gegnerischen
Partei. Häufig herrscht die Vorstel-
lung vor, die Einwilligung werde
auf entsprechende Bitte aus Kolle-
gialitätsgründen regelmäßig erteilt.
Diese Annahme ist jedoch hoch
problematisch. Nach Auffassung
des Verfassers ist es mehr als frag-
lich, ob der Gegenanwalt die Ein-
willigung überhaupt erteilen darf,
ohne seine Partei gefragt zu haben.
Diese Auffassung mag den einen
oder anderen Kollegen erstau-
nen, sie wird jedoch verständlich
aufgrund der Überlegung, daß
die Einwilligung zu einer weiter-
gehenden Fristverlängerung die
Prozeßführung des jeweiligen
Gegners erleichtert, wodurch
umgekehrt die Prozeßführung für
die eigene Partei jedenfalls poten-
tiell erschwert wird.
Soweit ersichtlich, wird der vom
Gesetzgeber vorgezeichnete Kon-
flikt des Anwaltes des Rechts-
mittelgegners in Rechtsprechung
und Literatur nicht einmal proble-
matisiert.
Nach Auffassung des Verfassers
darf die Einwilligung ohne aus-
drückliche Zustimmung der Partei

allenfalls dann gegeben werden,
wenn aussichtsreiche Vergleichs-
verhandlungen schweben, die
durch den Zwang zur Berufungs-
begründung nicht belastet wer-
den sollen. In allen anderen Fäl-
len muß die Partei jedoch gefragt
werden, wobei nach Auffassung
des Verfassers sogar eine Pflicht
des Anwaltes zu diskutieren ist,
der Partei zu raten, die Einwilli-
gung zu versagen.

3.

In der bereits erwähnten Entschei-
dung NJW 2004, 1742, hat der
BGH die Frage aufgeworfen, je-
doch nicht beantwortet, ob in
Einzelfällen eine weitere Fristver-
längerung in Betracht kommen
kann, wenn der Prozeßgegner
die erforderliche Zustimmung
rechtsmißbräuchlich verweigert.
Solche Ausnahmefälle sind aller-
dings nur schwer vorstellbar.
Denkbar ist die Annahme von
Rechtsmißbrauch möglicherweise
dann, wenn die Parteien bis vor
Ablauf der verlängerten Beru-
fungsbegründungsfrist aussichts-
reiche Vergleichsgespräche füh-
ren, die dann vom Gegner unmit-
telbar vor Fristablauf grundlos
abgebrochen werden. Generell
sollte sich jedoch kein Anwalt auf
dieses Glatteis begeben. Anson-
sten sollten diese Fälle über das
Wiedereinsetzungsrecht zu heilen
sein.

4.

Der BGH hat einige Streitfragen
zur angesprochenen Thematik
zwischenzeitlich geklärt.
Allen Ernstes wurde von einigen
Berufungsgerichten über den
Wortlaut des Gesetzes hinaus
Schriftform für die Einwilligungs-
erklärung des Gegners gefordert.
Dem ist der BGH – zu Recht – ent-

gegengetreten (vgl. BGH NJW
2005, 72 f.).
Erforderlich, aber auch ausrei-
chend, ist es vielmehr, daß die Ein-
willigung tatsächlich vorliegt.
Konsequent muß im zweiten
Fristverlängerungsgesuch daher
ausdrücklich behauptet bzw.
anwaltlich versichert werden, daß
die Einwilligung des Gegners vor-
liegt. Ohne derartigen Vortrag ist
der zweiten Verlängerungsantrag
gewissermaßen unschlüssig, seine
Zurückweisung die fast automa-
tische Folge. Wird er allerdings
frühzeitig gestellt, besteht immer-
hin die Chance, daß das Gericht
beim Gegenanwalt Rückfrage
hält. Hierauf sollte sich jedoch nie-
mand verlassen, zumal das Gericht
zur Rückfrage nicht verpflichtet
ist. Erst recht besteht keine Ver-
pflichtung des Gerichtes, von sich
aus die Einwilligung des Gegners
einzuholen.
Sicher ist daher folgende Vorge-
hensweise:
Der Gegner sollte seine Einwilli-
gung schriftlich erklären, und
zwar zumindest in Form eines Te-
lefaxes. Diese schriftliche Erklä-
rung ist dem zweiten Verlänge-
rungsgesuch in Kopie beizufügen.
Nicht entschieden ist demgegen-
über bislang, ob dies alleine ge-
nügt bzw. ob der zweite Verlänge-
rungsantrag trotz Einwilligung
des Gegners noch näher begrün-
det werden muß. Nach dem Wort-
laut des Gesetzes genügt die Ein-
willigung; gleichwohl fordern ein-
zelne Berufungsgerichte weiterge-
hende Darlegung. Solange hier
keine eindeutige höchstrichterli-
che Klärung erfolgt ist, entspricht
es dem Prinzip des sicheren We-
ges, bei jedem zweiten Verlänge-
rungsgesuch zusätzlich die erheb-
lichen Gründe darzulegen, die die
weitere Verlängerung erforder-
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lich machen. Wird dies beachtet,
ist die zweite Verlängerung sicher,
zumindest besteht bei gleichwohl
erfolgter Ablehnung ein Anspruch
auf Wiedereinsetzung.
Wird einem Verlängerungsgesuch
vom Vorsitzenden stattgegeben,
obwohl die gesetzlichen Vorausset-
zungen nicht vorlagen, ist und bleibt
diese gleichwohl wirksam. Hier gilt
der seit langem anerkannte Grund-
satz des Vertrauensschutzes.

Einen kuriosen Fall hat der BGH
nach diesem Grundsatz ebenfalls
zugunsten eines Rechtsmittel-
klägers entschieden: Zwischen
seinem Anwalt und dem Gegen-
anwalt war es zu einem Mißver-
ständnis bei der Einholung der
Einwilligung gekommen. Tatsäch-
lich hatte der Gegenanwalt die
Einwilligung versagt, der Anwalt
des Rechtsmittelführers hatte dies
anders verstanden und in seinem
Fristverlängerungsantrag die –
tatsächlich nicht vorhandene –
Einwilligung ausdrücklich be-
hauptet. Nachdem die Verlänge-
rung bewilligt worden war, durf-
te das Berufungsgericht trotz
Fehlens der Einwilligung die Ver-
längerung nicht mehr rückgängig
machen (vgl. BGH NJW 2004,
1460).
Hierauf sollte sich jedoch niemand
verlassen; hat bspw. der Vorsitzen-
de Zweifel an der Richtigkeit der
behaupteten bzw. gar anwaltlich
versicherten Einwilligung des Geg-
ners und hält er aus diesem Grun-
de vor seiner Entscheidung Rück-
frage beim Gegenanwalt, ist die
Zurückweisung sicher, wenn das
Mißverständnis aufgeklärt wird.
Nicht entschieden ist demgegen-
über die Frage, ob der Vertrauens-
grundsatz auch dann gilt, wenn
der Anwalt des Rechtsmittel-
führers die Einwilligung seines

Gegners einfach behauptet, ob-
wohl dieser nicht gefragt wurde
bzw. sogar der zweite Verlänge-
rung widersprochen hat. Vor ei-
nem derartigen Vorgehen kann
indessen nur gewarnt werden,
zumal ein solches Verhalten eines
Anwaltes zwangsläufig zu berufs-
rechtlichen Konsequenzen führt.

III.

Um unliebsame Überraschungen
zu vermeiden, sollte jeder Anwalt
folgende Hinweise beachten:

• Nach gewährter erster Fristver-
längerung sollte die Anferti-
gung der Berufungsbegrün-
dung unverzüglich in Angriff
genommen werden, um zu
verhindern, daß eine weitere Ver-
längerung überhaupt notwendig
wird. Niemand sollte sich ohne
Not in die Abhängigkeit von sei-
nem Prozeßgegner begeben.

• Läßt sie sich jedoch im Einzel-
falle nicht vermeiden, sollte mit
der Anfrage beim Gegenanwalt
keinesfalls zugewartet werden
bis unmittelbar vor Ablauf der
verlängerten Frist. Gerade
wenn man mit dem Verfasser
sogar eine Pflicht des Gegen-
anwaltes zur Rücksprache mit
seiner Partei annimmt, muß der
Rechtsmittelkläger diese Rück-
frage auch ermöglichen. In die-
sem Zusammenhang ist auch zu

bedenken, daß bei zu kurzfri-
stiger Nachfrage die Erteilung
der Einwilligung schon daran
scheitern kann, daß der Gegen-
anwalt gerade erkrankt ist oder
aus sonstigen Gründen (z. B.
wegen Urlaubs) nicht zur Ver-
fügung steht. Darüber hinaus
hat eine rechtzeitige Anfrage
den Vorteil, daß bei einer Ver-
sagung der Einwilligung wenig-
stens noch ein geringer Zeit-
raum zur Verfügung steht, die
Berufungsbegründungsfrist
ohne weitere Verlängerung
einzuhalten.

• Die Einwilligung des Prozeß-
gegners sollte ausnahmslos in
schriftlicher Form eingeholt
werden, wobei diese Erklärung
dem zweiten Fristverlänge-
rungsgesuch in Kopie beizufü-
gen ist.

• Darüber hinaus empfiehlt es
sich, die erheblichen Gründe
für die weitere Fristverlänge-
rung ausführlich darzustellen
und die Richtigkeit anwaltlich
zu versichern.

Nur bei Beachtung dieser Hinwei-
se kann der Anwalt mit der
durchaus problematischen Neure-
gelung leben. Besser und sicherer
ist es jedoch, durch rechtzeitige
Sachbearbeitung das Problem des
zweiten Fristverlängerungsantra-
ges generell zu vermeiden.

erscheint am 15. Dezember 2005 (Redaktionsschluss: 14. November 2005)
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RA Dr. Joachim Giring |
Saarbrücken

Der IX. Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs hat in einem Urteil vom
27.01.2005 eine Grenze festge-
legt, bei deren Überschreitung re-
gelmäßig davon auszugehen sei,
dass ein Verteidigerhonorar im
Sinne des § 3 III 1 BRAGO unan-
gemessen hoch ist. Die Rechtspre-
chung ist auf den wortgleichen §
4 IV 1 RVG übertragbar.

I .

§ 3 III BRAGO und § 4 IV RVG re-
geln die Herabsetzung einer ver-
einbarten Vergütung, die unter
Berücksichtigung aller Umstände
unangemessen hoch ist. Der Bun-
desgerichtshof, der bei zivilrecht-
lichen Streitigkeiten zur Bestim-
mung der Grenze zur Unangemes-
senheit nach der Höhe des Streit-
werts differenziert (vgl. BGHZ 144,
343, 346), sah sich nun veranlasst,
zur Bestimmung der Unangemes-
senheit von Verteidigerhonoraren
eine „allgemeinverbindliche Ho-
norargrenze“ festzulegen (vgl.
zum Folgenden BGH, NJW 2005,
2142 ff.). Es spreche eine tatsäch-
liche Vermutung dafür, dass das
Verteidigerhonorar unangemes-

sen und das Mäßigungsgebot
des § 3 III BRAGO verletzt sei,

wenn der Rechtsan-

walt bei Straf-
verteidigungen
eine Vergütung
verlange, die
mehr als das Fünf-

Unangemessenheit
des Verteidigerhonorars

fache über den gesetzlichen
Höchstgebühren liege. Bei Straf-
verteidigungen könne davon aus-
gegangen werden, dass grund-
sätzlich innerhalb dieses Rahmens
eine angemessene Vergütung er-
zielt werde.

Diese Vermutung könne im Aus-
nahmefall durch den Verteidiger
entkräftet werden, wenn er „ganz
ungewöhnliche, geradezu extre-
me einzelfallbezogene Umstände
darlegt, die es nötig erscheinen
lassen, seine Vergütung bei Abwä-
gung aller (…) maßgeblichen Ge-
sichtspunkte nicht als unangemes-
sen hoch anzusehen“. Die Anzahl
der Hauptverhandlungstage sei
insbesondere keine tendenziell
taugliche Bemessungsgrundlage
„bei aufwendigen Strafverfahren,
die durch Absprachen zwischen
Gericht, Staatsanwaltschaft und
Verteidigung wesentlich verein-
facht werden“, da dann „die ei-
gentliche Arbeit außerhalb der
Hauptverhandlung“ stattfinde.

II .

Interessant an dem skizzierten
Urteil sind auch die Feststellungen
zur getroffenen Honorarverein-
barung und die Würdigung des §
138 I BGB.
In jenem Fall übernahm der
Rechtsanwalt – Fachanwalt für
Steuerrecht – das Mandat in ei-
nem vor der großen Strafkammer
anhängigen Verfahren, das sich
nach zehn Verhandlungstagen
seinem Ende näherte. Gemäß der
Honorarvereinbarung verpflichte-
te sich der Angeklagte zur Zah-
lung einer Pauschale in Höhe von
60.000,– DM und eines Stunden-
honorars von 800,– DM, jeweils
zzgl. Mehrwertsteuer und Neben-
kosten. Nachdem der Mandant

die erste Hälfte der Pauschale in
Höhe von 34.800,– DM zahlte,
nahm der Verteidiger zwei Haupt-
verhandlungstermine wahr, stell-
te dem Angeklagten weitere
62.138,88 DM in Rechnung und
kündigte bei Nichtzahlung inner-
halb einer Wochenfrist die Man-
datsniederlegung an. Diese er-
folgte wenige Tage vor dem näch-
sten Hauptverhandlungstermin,
da der Angeklagte der Aufforde-
rung nicht nachkam.

Obwohl bei dieser Honorar-
vereinbarung die vereinbarte Ver-
gütung die gesetzlichen Höchst-
beträge um mehr als das 28-fache
übersteigt, erkannte der Bundes-
gerichtshof keine Sittenwidrigkeit
im Sinne des § 138 BGB. Ein mög-
liches auffälliges Missverhältnis
zwischen der Leistung des An-
walts und des vereinbarten Hono-
rars lasse nicht den Schluss auf
eine verwerfliche Gesinnung des-
jenigen zu, der sich eine überhöh-
te Vergütung hat zusagen lassen.
Eine Notlage oder Unterlegenheit
des Angeklagten habe nicht be-
standen, insbesondere, da dieser
im Verfahren bereits durch einen
Wahl- und einen Pflichtverteidiger
vertreten war.

III .

Über das „Anstandsgefühl aller
billig und gerecht Denkenden“
lässt sich ebenso streiten wie dar-
über, ob es praktikabel sein kann,
für die Bestimmung der Unange-
messenheit von Verteidigerhono-
rar eine allgemeingültige Grenze
festzulegen. Die Bedeutung des
Ermittlungsverfahrens – auch in
Fällen, in denen es nicht zur Eini-
gung kommt – spricht dagegen.
Ungeachtet dessen ist dem Vertei-
diger mehr denn je zu raten, für
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jeden Verfahrensabschnitt eine
Vereinbarung zu treffen, damit
klargestellt ist, welche Verfahrens-
abschnitte mit welchem Honorar
von der Vereinbarung umfasst
sind. In bedeutenden und arbeits-
intensiven Mandaten ist frühzei-
tig eine Zeitaufwandsliste zu füh-
ren. Dies ist nicht nur dann zu
empfehlen, wenn beabsichtigt ist,
eine Vergütung zu verlangen, die
über dem Fünffachen der gesetz-
lichen Höchstgebühr liegt. Die Li-
ste kann generell verhindern, dass
sich ein aufgrund rechtmäßiger
Vereinbarung bestehender Ver-
gütungsanspruch unangemessen

stark reduziert. Neben der Zeit
sollte die skizzierte Tätigkeit und
auch die Schwierigkeit und der
Umfang der Sache sowie die Be-
deutung für den Auftraggeber
erkennbar werden. Dies können
eine Strafanzeige, eine Anklage-
schrift oder die Blattzahl der Akte
nicht abschließend vermitteln.

Nach Ansicht des Bundesgerichts-
hofs kommt es zur Bestimmung
der Angemessenheit zudem auf
die Stellung und die Reputation
des Rechtsanwalts an, auf die Ver-
mögensverhältnisse des Mandan-
ten, auf das Ziel, das der Auftrag-

geber angestrebt hat, sowie den
Umfang, in dem das Verteidi-
gungsziel durch die Tätigkeit des
Verteidigers als dessen „Erfolg“
erreicht worden ist. „Erfolg“ oder
„Misserfolg“ können freilich für die
Honorarvereinbarung aus recht-
lichen Gründen kein Maßstab sein.
Aufgrund vieler Unwägbarkeiten
im Prozess und der schwierigen
Objektivierung des Mandanten-
interesses sollte es sich von selbst
verstehen, dass dem „Erfolg“ auch
keine entscheidende Bedeutung
zur Bestimmung der Unangemes-
senheit nach § 3 III BRAGO und §
4 IV RVG zukommen darf.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wie Sie auf Seite 4 der aktuellen Ausgabe unse-
res Anwaltsblatts nachlesen können, hat sich in
der Geschäftsleitung der Service-GmbH des SAV
einiges getan.

Die bisherige Geschäftsführerin ist auf eigenen
Wunsch ausgeschieden. Durch die neue Beset-
zung des Büros ist eine kontinuierliche Fortfüh-
rung der preisgünstigen und ortsnahen Seminar-
tätigkeit des SAV weiterhin gewährleistet. In die-
sem Zusammenhang ist mir daran gelegen, das
Selbstverständnis des Saarländischen Anwalt-
Vereins und seiner Leistungen für die Mitglieder
im Bereich der Weiterbildung anzusprechen.

In § 2 der Satzung lesen wir unter dem Thema
Vereinszweck „Der Verein betreibt die berufliche
Fortbildung, pflegt die Zusammenarbeit mit an-
deren Organisationen der freien Berufe und un-
terstützt Gesetzgebung und Rechtspflege, ... .“
Diesem Vereinszweck verpflichtet, hat denn auch
der Vorstand des Saarländischen AnwaltVereins
für seine Mitglieder in den vergangenen Jahren
intensiv Seminare, gezielt auf die Bedürfnisse der
saarländischen Anwaltschaft abgestimmt, im Saar-
land geplant und durchgeführt.
Diese Aufgabe hat einerseits einen nicht unerheb-
lichen Teil der Zeit des Vorstands in Anspruch ge-
nommen, auf der anderen Seite aber auch die
finanzielle Unabhängigkeit des Saarländischen
AnwaltVereins in der Vergangenheit gesichert, da
der Überschuss aus dieser Seminartätigkeit neben
den Beiträgen unsere Haupteinnahmequelle war.

Sie alle wissen, dass die Zahl der Seminaranbieter
und deren Angebote in den letzten Jahren merk-
lich gestiegen sind; täglich werden wir mit Pro-
spekten und Werbung für Seminare – oft mehr-
fach – überschüttet. Leider hat sich dieses Über-
angebot nur bedingt auf die Preisgestaltung der
Seminare durchgeschlagen.
Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund war und ist
es nach Auffassung des amtierenden Vorstands
des SAV Ziel unseres Bemühens, der saarländi-

schen Anwaltschaft – und gegebenenfalls auch
der Kollegen in den angrenzenden Regionen –
eine qualitativ hochwertige und preiswerte Al-
ternative für ihren Fortbildungsbedarf zu bieten.
Hierzu gehört insbesondere auch die Möglichkeit
des Stundennachweises für die Führung der Fach-
anwaltsbezeichnungen.

Wenn wir uns nunmehr als SAV dem gestiegenen
Wettbewerb im Saarland gegenübersehen, so
stellt sich aus meiner Sicht die Frage, wie wir uns
diesem Wettbewerb vor dem Hintergrund stellen
können, dass wir im Vorstand diese Tätigkeit eh-
renamtlich ausführen, während unsere Wettbe-
werber hier hauptberuflich tätig sind.

Können und wollen wir einen massiven Preis-
kampf starten, der letztlich nur zu Einnahmever-
lusten des SAV führt und damit die Verwirklichung
unserer weiteren satzungsgemäßen Aufgaben er-
schwert, ja vielleicht sogar unmöglich macht?

Kann dies im Interesse der Anwaltschaft der rich-
tige Weg sein?

Ich meine, NEIN.

Aber was sollen wir tun, um in diesem Wettbe-
werb zu bestehen?
Wie können wir die Mitglieder des Saarländischen
AnwaltVereins motivieren, den Fortbildungs-
bedarf, soweit möglich, beim SAV zu befriedigen
und damit gleichzeitig die darüber hinaus gehen-
de Arbeit des Verbandes zu sichern?

In der freien Wirtschaft habe ich gelernt, dass
Wettbewerb, so unbequem er manchmal sein
mag, auch seine positiven Seiten hat. Er bietet
die Chance, Altbewährtes zu überdenken und
Neues zu gestalten, für das eigene Angebot ei-
nen echten Mehrwert zu bieten, um für die Kun-
den attraktiv zu bleiben.

Zusammen mit Frau Hölzer wollen wir unsere Ak-

Quo vadis SAV?
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tivitäten und unser Leistungsspektrum bei Semi-
naren neu beleben. Hierzu soll auch die Möglich-
keit der Teilnahme über das Internet, auch ein
Marketing über e-Mail und vieles mehr neu ge-
schaffen bzw. Bestehendes verbessert werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, als erfahrener
Segler weiß ich: „Es kommt nicht darauf an, wo-
her der Wind weht, sondern wie man die Segel
setzt.“ Wir haben unseren Kurs für die Fortbil-
dung unserer Mitglieder neu bestimmt. Bitte hel-
fen Sie uns nun, die Segel optimal zu trimmen
durch Anregungen für Seminarthemen, Vermitt-

lung von Kontakten zu interessanten und kom-
petenten Referenten und vielleicht sogar durch
aktive Mitarbeit; aber natürlich und ganz beson-
ders auch durch die rege Teilnahme an Semina-
ren des Saarländischen AnwaltVereins. Mit Ihrem
Seminarbeitrag fördern Sie Ihre Interessenvertre-
tung.

Auch das beste Segelboot kann nur das leisten,
wozu die Crew es befähigt! Es ist Ihre Entschei-
dung. Es ist Ihr SAV.

Hubert Beeck

Aktuelles

Aktueller Hinweis

Die Koordinationsstelle gegen häusliche Gewalt beim Ministerium für
Justiz, Gesundheit und Soziales lädt ein zur Fachveranstaltung

Konfliktfeld Umgangsrecht

und Gewaltschutz – zur Bestimmung

 des Kindeswohls in Fällen häuslicher Gewalt

am Donnerstag, den 24.11.2005, 14.00 Uhr – 17.00 Uhr
im Konferenzsaal des Justizministerium (Raum 519).

Referent ist Dr. Kindler vom Deutschen Jugendinstitut in München.
Er wird in seinem Vortrag die Bedeutung häuslicher Gewalterfahrungen

von Kindern für das Verhältnis von Umgang und Kindeswohl beleuchten.

Der SAV bittet seine auf dem Gebiet des Familienrechts tätigen
Kolleginnen und Kollegen um möglichst zahlreiche Teilnahme.
Voranmeldungen werden erbeten bis zum 04.11.2005 unter

m.ernst@justiz-soziales.saarland.de.
Dort erhalten Sie auf Wunsch auch weitere Informationen.

Die Teilnahme ist kostenfrei.
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RA Thomas Berscheid |
Saarbrücken

Das Bundesverfassungsgericht hat
durch einen noch nicht veröffent-
lichten Beschluss vom 23.08.2005
(AZ: 1 BvR 46/05) eine seit jeher
gesetzeswidrige Streitwertfest-
setzungspraxis einiger Oberlan-
desgerichte korrigiert. Worum
geht es?

In Ehesachen bestimmte der frü-
here § 12 Abs. 2 Satz 4 GKG, jetzt
§ 48 Abs. 3 Satz 2 GKG einen
Mindestwert von 2.000,00 EUR.
Gleichzeitig ist geregelt, dass in
nicht vermögensrechtlichen Strei-
tigkeiten (also auch in Ehesachen

und insbesondere in Scheidungs-
verfahren) der Streitwert unter
Berücksichtigung aller Umstände
des Einzelfalles, insbesondere des
Umfangs und der Bedeutung der
Sache und der Vermögens- und
Einkommensverhältnisse der Par-
teien nach gerichtlichem Ermessen
zu bestimmen ist, wobei in Ehe-
sachen für die Einkommensver-
hältnisse das in drei Monaten er-
zielte Nettoeinkommen beider
Eheleute einzusetzen ist.

Diverse Oberlandesgerichte, zu
denen nicht das Saarländische
Oberlandesgericht gehört, haben
nun in solchen Fällen, in denen
beiden Seiten Prozeßkostenhilfe

bewilligt wurde, in Abweichung
von der gesetzlichen Regelung
lediglich den Mindeststreitwert
von früher 4.000,00 DM, jetzt
2.000,00 EUR festgesetzt. Dieser
rechtswidrigen Wertfestsetzungs-
praxis, die sich unmittelbar auf
den Vergütungsanspruch des bei-
geordneten Rechtsanwaltes
auswirkt, hat das Bundesverfas-
sungsgericht nunmehr das ver-
diente Ende bereitet.

Es verstößt gegen Artikel 12 Abs.
1 Grundgesetz, die Streitwert-
regelungen des GKG entgegen
ihrem Wortlaut alleine zum Schut-
ze der Staatskasse, jedoch zu La-
sten der beteiligten Rechtsanwäl-

Bundesverfassungsgericht
stoppt verfassungswidrige
Streitwertfestsetzung in Ehesachen

Aktueller Hinweis
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te dahingehend auszulegen, dass
in Ehesachen mit beidseitig bewil-
ligter Prozeßkostenhilfe ohne Ra-
tenzahlung lediglich auf den
Mindeststreitwert abgestellt wird,
ohne die sonstigen Umstände,
insbesondere die Einkommens-
und Vermögensverhältnisse der
Parteien zu berücksichtigen. Zu
Recht hat das Bundesverfassungs-
gericht hervorgehoben, daß die-
jenigen Anwälte, die Prozesskos-
tenhilfemandate vertreten, ohne-
hin zu erheblich reduzierten
Vergütungssätzen tätig werden
(vg. § 123 BRAGO, jetzt § 49 RVG),

obwohl sich diese Tätigkeit weder
qualitativ noch quantitativ unter-
scheidet von derjenigen eines in
gewöhnlicher Weise beauftragten
Rechtsanwaltes. Die insoweit be-
reits spürbar reduzierte Vergü-
tung mag im Hinblick auf die fis-
kalischen Interessen des Staates
gerechtfertigt sein, auch wenn sie
häufig kaum auskömmlich ist. Das
Bundesverfassungsgericht erteilt
jedoch der Praxis eine deutliche
Absage, diese ohnehin (zu) nied-
rige Vergütung ein weiteres Mal
zu Lasten der Anwälte zu redu-
zieren durch Festsetzung des

Mindeststreitwerts entgegen dem
Wortlaut des GKG. Diese Doppel-
belastung der Anwälte ist verfas-
sungswidrig.

Der SAV empfiehlt seinen bundes-
weit im Familienrecht tätigen Mit-
gliedern, in jedem Einzelfall zu
überprüfen, ob eine Korrektur zu
niedriger Wertfestsetzung in sol-
chen Ehesachen noch möglich ist.
Hierzu ist die 6-Monatsfrist nach
§§ 63, 68 GKG zu beachten.
Nachzulesen im Wortlaut unter
bverfg.de.

Aktueller Hinweis
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S O M M E R F E S T
im Hinterhof der Justiz

8. Juli 2005
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30. September 2005

Aktuelle Rechtsprechung
im Arbeitsrecht

Referent: Ri am ArbG Hossfeld |
Arbeitsgericht Saarbrücken

Datum: 30. September 2005
Zeit: 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV: 100 Euro (zzgl. MwSt)

Nichtmitglied: 129,31 Euro (zzgl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Tagungsunterlagen, Pausengetränke, Mittag-
essen (ohne Getränke).

Gemäß § 15 FAO in Arbeitsrecht können
4 Stunden Fortbildung bescheinigt werden.

12. Oktober 2005

Innovative Marketingkonzepte
für Anwälte

Inhalte:
- Rahmenbedingungen der Anwaltschaft im all-

gemeinen und im Saarland im Besonderen,
- „Empfundene“ Qualität bei Dienstleistungen,
- Grundvoraussetzungen zur Erstellung eines Mar-

ketingkonzeptes (Bestandsaufnahme, Erarbei-
tung von Zielen, Umsetzung, etc.),

- Umsetzung des Marketingkonzeptes (mit Hilfe
von EDV-unterstützten Tools),

- Offene Fragen und Diskussion.

Referent: Michael Germ |
Fa. GermConsult, Schöneck

Datum: 12. Oktober 2005
Zeit: 14.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Seminargebühren:
Mitglied im SAV: 43,10 Euro (zzgl. MwSt)

Nichtmitglied: 60,34 Euro (zzgl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Teilnahmebestätigung, Tagungsunterlagen,
Pausengetränke.

Sulzbach Ladenlokal
nähe Insolvenzgericht (ca. 50m
entfernt), 60 m² – Erstbezug –
Laden wird nach Ihren Wün-
schen schlüsselfertig hergerich-
tet. Miete: 325,- € + NK
Bernd Schlachter
0 68 97 / 53022 o. 5 44 80

Landgerichtsbezirk
Aachen Termins- und Prozess-
vertretungen übernehmen
Farkas Rechtsanwälte
Wilhelmstr. 12
52070 Aachen
Telefon 02 41 / 474 1226
Fax 02 41 / 474 1229

Berlin  Termins- und Prozess-
vertretungen, bei AG, LG, KG
und Arbeitsgericht übernimmt,
Rechtsanwalt Dr. Hartmut Breuer,
Fachanwalt für Arbeitsrecht,
Proskauer Straße 31
10247 Berlin
Telefon 0 30 / 42 01 08 23
Fax. 0 30 / 42 01 08 24
E-Mail info@breuer-kanzlei.de
www.breuer-kanzlei.de

Wir bieten einer Kollegin
oder einem Kollegen mit sehr
guten Kenntnissen des Fami-
lienrechts und mehrjähriger
Erfahrung in der Bearbeitung
von Familiensachen Zusammen-
arbeit an, zunächst in Büro-
gemeinschaft.
Bewerbungen, die streng ver-
traulich behandelt werden, bit-
te an Rechtsanwalt Klein per-
sönlich

Fuisting & Klein
Berliner Promenade 12
66111 Saarbrücken

Kleinanzeigen /
Stellenanzeigen

Seminare
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30. November 2005

PKH – Fluch oder Segen
WORKSHOP für RAe und Mitarbeiter/innen
in Anwaltskanzleien

• Voraussetzungen, Folgen und Umfang der
Bewilligung in erster und zweiter Instanz,
Familiensachen und Zwangsvollstreckung

• Die neuen Gebühren im PKH-Prüfungsverfahren
• Machbar: Volle Wahlanwaltsgebühren im

PKH-Mandat?!!
• So rechnen sich auch PKH-Angelegenheiten
• Konkrete Pflichten der Staatskasse aus dem

RVG – Kostenerstattungsanspruch gegen die
Staatskasse

• Kostenfolgen bei Sieg oder Niederlage der
„armen“ Partei

• Vergleich zu Gunsten oder zu Lasten der
„reichen“ Partei

• Kostenfestsetzung und Kostenerstattung
• Übersichten – Checklisten

Referent: Dipl. Rpflin (FH) Karin Scheungrab |
Leipzig

Datum: 30. November 2005
Zeit: 9.00 Uhr bis 12.15 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Seminargebühren:
112,07 Euro (zzgl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Tagungsunterlagen, Teilnahmebestätigung,
Pausengetränke.

30. November 2005

Fristen – Verjährung – Haftung
WORKSHOP für RAe und Mitarbeiter/innen
in Anwaltskanzleien

• Alle Neuerungen zum 01.01.2005 aus dem
Verjährungsanpassungsgesetz

• Wichtige Neuregelungen zur Verjährung des
Anwaltshonorars aus RVG und BRAO

• Präzise und sichere Erfassung und Berechnung
aller Fristen

• Neuregelungen zur Verjährung des Anwalts-
honorars aus dem RVG

• Hemmung, Neubeginn der Fristen
• Haftungsfallen (Fristwahrung per Fax, Ent-

scheidungen des BGH, Widereinsetzung bei
Fristversäumnis)

• Verjährungsfristen (Aktuelles Recht und alle
Übergangsregelungen)

• Verzug und Verzugszinsen
• Checklisten – aktuelle Rechtsprechung –

Übersichten – Diskussion

Referent: Dipl. Rpflin (FH) Karin Scheungrab |
Leipzig

Datum: 30. November 2005
Zeit: 13.00 Uhr bis 16.15 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Seminargebühren:
112,07 Euro (zzgl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Tagungsunterlagen, Teilnahmebestätigung,
Pausengetränke.

14. Oktober 2005

Referent: RiOLG Dieter Barth | Saarbrücken
Datum: 14. Oktober 2005
Zeit: 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr
Ort: Hotel am Triller | Trillerweg 57 |

Saarbrücken

Seminargebühren:
Mitglied im SAV: 100 Euro (zzgl. MwSt)

Nichtmitglied: 129,31 Euro (zzgl. MwSt)

In den Seminargebühren enthalten:
Teilnahmebestätigung, Seminarunterlagen,
Pausengetränke

Aktuelle Rechtsprechung Saarländisches OLG im Erbrecht
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Anmeldeformular

Absender: (Kanzleistempel/Name)

An die per Fax an:  06 81 / 5 12 59
SAV-Service GmbH
c/o SaarländischerAnwaltVerein e.V.
Landgericht Zi. 143
Franz-Josef-Röder-Str. 15

66119 Saarbrücken

Hiermit melde(n) ich/wir nachfolgende Person(en) zur Fortbildungsveranstaltung:

_____________________________________________ am: _________________________
(Seminartitel) (Datum)

an.

1. Person: ________________________________________________________

2. Person ________________________________________________________

Die Seminargebühr begleichen wir nach Erhalt der Rechnung, welche auch als Anmelde-
bestätigung gilt.
Stornogebühr: Sofern kein Ersatzteilnehmer genannt werden kann, fällt bei Stornierung des
Seminars 10 Tage vor Seminarbeginn eine Stornogebühr in Höhe von 15,00 Euro an.
Danach ist der volle Kostenbeitrag zu entrichten.

Saarbrücken, den___________________________ _________________________________
Unterschrift

Seminare
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Die Arbeitsgemeinschaft der Syndikus-Anwälte im
SAV veranstaltet am

18. und 19. November 2005
zum zweiten Mal ein Praktiker-Seminar zu einem
weiteren Themenschwerpunkt der Syndikus-An-
wälte. Zu dem Thema

Arbeits- und insolvenzrechtliche
Probleme der Restrukturierung
eines Unternehmens
konnten renommierte Fachleute der Kanzlei Gleiss
Lutz gewonnen werden.

• Herr Dipl.-Kfm. RA Horst Langel  - Steuerbe-
rater/Wirtschaftsprüfer -, welcher erst jüngst
in die Kommission Steuergesetzbuch, welche
ein neues Steuerrecht für Deutschland erar-
beiten soll, berufen wurde, war lange Jahre
Leiter der Steuerabteilung der Deutschen
Bank AG und ist seit dem Jahre 2000 Mitglied
des Frankfurter Büros von Gleiss Lutz.

• Herr RA Dr. Andreas Spahlinger, Mitglied der
International Bar Association, seit 1996
Rechtsanwalt im Büro Gleiss Lutz, Stuttgart,
mit Schwerpunkt Gesellschaftsrecht, Sanie-
rungen und Insolvenzrecht
Herr Dr. Spahlinger ist bekannt durch Veröf-
fentlichungen zu insolvenzrechtlichen Fragen
und als Mitverfasser der „Unternehmens-
restrukturierungen 2004“.

Das Seminar teilt sich in zwei Blöcke:

Zunächst wird Herr Langel die bilanzrechtlichen
Grundlagen für den An- und Verkauf sowie die
Umstrukturierung von Unternehmen präsentieren,
und im zweiten Teil wird Herr Dr. Spahlinger auf
die arbeits- und insolvenzrechtlichen Probleme der
Restrukturierung von Unternehmen eingehen.
Das Seminar wendet sich neben den Syndikus-An-
wälten insbesondere auch an Insolvenzverwalter,
Arbeitsrechtler aber auch an Steuerberater und
Wirtschaftsprüfer.

Neben dem Vortrag wird ausreichend Gelegenheit
gegeben, um die Themen im Meinungsaustausch
zu vertiefen. Auf Einladung des SAV und der
Villeroy & Boch AG wollen wir im fürstlichen Am-
biente des „Gästehaus Schloss Saar-Eck“ im Rah-
men eines festlichen Abendessens das Angeneh-
me mit dem Nützlichen verbinden.

Wir hoffen, dass das Seminar auf reges Interesse
stößt.

Der Teilnahmebetrag
für Mitglieder des SAV und der
Arbeitsgemeinschaft der Syndikus-Anwälte
beträgt 350 Euro   (zzgl. MwSt)

für Nichtmitglieder 390 Euro  (zzgl. MwSt)
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